
Bebauungsplan zwischen Alzeyer Straße und der Straße „Im Ellenfeld", süd­
östlich der Studtstraße ( Nr.5/1.3 ) 

TEXT 
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1.1.2 

1.2 
1.2.1 
1.2.2 

Art der baulichen Nutzung 
( § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO ) 
Zulässig sind die in § 4 Abs.2 BauNVO genannten Nutzungsarten. 
Die in § 4 Abs.3 BauNVO genannten Ausnahmen sind unzulässig. 

Mischgebiet ( § 6 BauNVO) 
Zulässig sind die in § 6 Abs.2 Nr.1-5 BauNVO genannten Nutzungsarten. 
Die in § 6 Abs.2 Nr.6-8 BauNVO sowie die in § 6 Abs.3 BauNVO genannten 
Ausnahmen sind unzulässig. 

1.3 Fläche für den Gemeinbedarf - Kindergarten-
1.3.1 Zulässig ist die bauliche Nutzung als Kindergarten / Kindertagesstätte. 

2.0 Maß der baulichen Nutzung 
( § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB )

1.1 Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO ) 
1.1.1 Grundflächenzahl GRZ max. 0,4 

Geschoßflächenzahl GFZ max. 0,8 
Traufhöhe ( Schnittpunkt zwischen Außenwand und OK Dachhaut) 
mind. 4,50 m, max. 6,50 m, gemessen von OK der jeweiligen Straßenhöhe an 
der Grundstücksgrenze in Gebäudemitte. 

1.1.2 Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche i.S. von § 19 Abs.4 Satz 2 
BauNVO ist unzulässig, ausgenommen innerhalb der Baufläche WA 1. 

1.1.3 Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräu­
men außerhalb von Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und Umfassungswände ganz mitzurechnen. 

2.2 Mischgebiet ( § 6 BauNVO) 
Grundflächenzahl GRZ max. 0,4 
Geschoßflächenzahl GFZ max. 0,5 
Traufhöhe ( Schnittpunkt zwischen Außenwand und OK Dachhaut ) 
max. 154,50 m über NN. 

2.3 Fläche für den Gemeinbedarf - Kindergarten -
Grundflächenzahl GRZ max. 0,4 
Geschoßflächenzahl GFZ max. 0,5 
Zahl der Vollgeschosse max. II 








